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BEZIRKSREGIERUNG KÖLN

Bekanntmachung der Genehmigung und 
Auslegung des geänderten Braunkohlenplanes Inden, 

Räumlicher Teilabschnitt II

Im benehmen mit dem Ausschuss für Wirtschaft, mittelstand und 
Energie des Landtages Nordrhein-Westfalen und im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministerien hat das ministerium für 
Wirtschaft, mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
gemäß § 47 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPIG) vom 03. mai 2005, 
GV. NRW 2005 S. 430, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
über die zusammenlegung der allgemeinen Kommunalwahlen mit 
den Europawahlen (KWahlzG) vom 24. Juni 2008, GV. NRW. S 514, 
den vom braunkohlenausschuss (bKA) am 05.12.2008 aufgestellten 
„braunkohlenplan Inden, Räumlicher Teilabschnitt II, Änderungen der 
Grundzüge der Oberflächengestaltung und Wiedernutzbarmachung 
(Restsee)“ genehmigt.

Die Genehmigung ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen am 29. September 2009 bekannt gemacht wor-
den. Gemäß § 22 Abs. 1 Landesplanungsgesetz werden die Regional-
pläne mit der bekanntmachung der Genehmigung ziele der Raumord-
nung und Landesplanung.

Der braunkohlenplan Inden, Räumlicher Teilabschnitt II kann bei der 
StädteRegion Aachen, Aureliusstraße 30, 52064, zimmer 112, wäh-
rend folgender Dienstzeiten eingesehen werden: montags bis Freitags 

von 8.00 bis 16.00 Uhr sowie mittwochs zusätzlich von 14.00 bis 
17.00 Uhr.

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Landespla-
nungsgesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvor-
schriften bei der Erarbeitung und Aufstellung des braunkohlenplanes 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter bezeichnung der Ver-
letzung innerhalb eines Jahres nach bekanntmachung der Genehmi-
gung des braunkohlenplanes im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 29. September 2009 bei der bezirks-
regierung Köln  (bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung des 
braunkohlenplanes oder deren bekanntmachung verletzt worden sind.

bezirksregierung Köln, Az.: 32/64.2-6.6, Köln, 29.09.2009

Ergänzender Hinweis:

Der braunkohlenplan Inden, Räumlicher Teilabschnitt II, kann auch 
auf den Internetseiten der bezirksregierung Köln unter der Adresse 
www.bezreg-koeln.nrw.de aufgerufen werden. Der Aufruf erfolgt über 
die Schaltfläche „Gremien“ und die  anschließenden Links „besuchen 
Sie das Informationsangebot des braunkohlenausschusses“, „braun-
kohlenplan“, „braunkohlenplan Inden II“.

Aachen, den 30. November 2009 Der Regierungspräsident
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